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Information zur Datenerhebung 
(Datenschutzinformation) 

Anwendungsgebiet: Bauverwaltung Bauplatzvergabe 

Gemeinde /Stadtverwal- 
tung 

Gemeinde Hochdorf, Hauptstraße 29, 88454 Hochdorf 

88454  Verantwortlicher nach 
Art. 4 Nr. 7 DSGVO 

Gemeinde Hochdorf, Hauptstraße 29, 88454 Hochdorf 

behördlicher Datenschutz- 
beauftragter 

Frau Jedlitschka, Leiterin Hauptamt,  

Zweck(e) der Datenverar- 
beitung, Rechtsgrundlage 

Die Gemeinde Hochdorf verarbeitet personenbezogene Daten im 
Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO) sowie des Landesdatenschutz-
gesetzes für Baden-Württemberg (LDSG). Die Daten werden 
erhoben, um die Vergabe von Bauplätzen in der Gemeinde Hochdorf 
durchführen zu können.  
Im Rahmen des Bauplatzvergabeverfahrens werden Ihre personen-
bezogenen Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) EU-
DSVGO erhoben, da diese für die Begründung und Durchführung der 
Bauplatzvergabe erforderlich sind.  
Die Gemeinde Hochdorf unterliegt zudem diversen gesetzlichen 
Anforderungen und rechtlichen Vorgaben. In diesen Fällen beruht die 
Verarbeitung personenbezogener Daten auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) 
EU-DSGVO. Die Zwecke der Verarbeitung ergeben sich aus den 
jeweiligen Spezialgesetzen. 
Soweit eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
erteilt wurde, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser 
Daten die von Ihnen erteilte Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) 
EU-DSGVO. 

geplante Speicherungs- 
dauer 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, 
solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten und Vorgaben erforderlich ist. Sollten Sie keinen Bauplatz 
erhalten, werden Ihre Daten spätestens 12 Monate nach Eingang Ihrer 
Bewerbung gelöscht. Im Falle eines Erwerbs bleiben Ihre Daten 
gespeichert, solange Sie Grundstückseigentümer sind. 

Empfänger oder Kategorie 
von Empfängern der Daten 
(Stellen, denen die Daten 
offengelegt werden) 

Eine Offenlegung personenbezogener Daten erfolgt ggf. gegenüber 
• dem zuständigen Landratsamt als Fach- und Rechtsaufsicht 
• beauftragten Dienstleistungsunternehmen 
• Mitarbeiter/innen der Gemeinde 
• dem Gemeinderat Hochdorf 
• dem Notar und Grundbuchamt  
• dem Finanzamt 
• Rechtsanwälten, Gerichten, Gerichtsvollziehern (sofern 

erforderlich) 
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Betroffenenrechte Sie haben als betroffene Person das Recht von der Gemeinde-
verwaltung Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
(Art. 15 DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), 
die Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, sofern die rechtlichen 
Voraussetzungen dafür vorliegen. Sie können verlangen, die 
bereitgestellten personenbezogenen gemäß Art. 20 DSGVO zu 
erhalten oder zu übermitteln. Sie können nach Art. 21 DSGVO Wi-
derspruch einlegen. Die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten 
können Sie jederzeit widerrufen. Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe 
können Sie sich beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, post-
stelle@lfdi.bwl.de beschweren. 
 
 Verpflichtung, Daten bereit- 

zustellen, Folgen der Ver- 
weigerung 

 
Im Rahmen des Bauplatzvergabeverfahrens sind Sie dazu 
verpflichtet, die abgefragten Daten anzugeben. Diese sind für eine 
ordnungsgemäße Bauplatzvergabe entsprechend den 
Vergabekriterien der Gemeinde Hochdorf erforderlich. Wenn Sie die 
erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stellen, kann keine 
Teilnahme am Bewerbungsverfahren stattfinden. 
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